
 

 

 

 

 

 

 

 

Durchführung der Lernmittelfreiheit an den Realschulen und Gymnasien der  

Stadt Geislingen an der Steige 

 
hier: Wahl des Gutscheinsystems oder des Leihsystems 
 
Nach dem Schulgesetz für Baden-Württemberg trägt der Schulträger grundsätzlich die Kosten für 
Lernmittel. "Gegenstände geringen Werts" (im Einzelfall weniger als 1 €) sind jedoch von dieser Pflicht 
ausgenommen. 
Welche Lernmittel im Einzelnen notwendig sind, wird in der Lernmittelverordnung bestimmt. 
 
Viele Eltern haben erkannt, dass dieses durch Gesetz vorgesehene Ausleihen von Schulbüchern nicht 
immer den schulischen und erzieherischen Interessen entspricht. 
Einige Gründe sprechen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Bücher haben sollten. 
Deshalb wird die Durchführung der Lernmittelfreiheit an den Realschulen und Gymnasien der Stadt 
Geislingen wie folgt gehandhabt: 
 
1) Gutschein- oder Leihsystem 
 

Die Schülerinnen und Schüler können die Schulbücher entweder von der Schule ausleihen (im Rahmen 
des so genannten "Leihsystems"), oder sie erhalten einen Gutschein zur teilweisen Finanzierung 
der in ihr Eigentum übergehenden Schulbücher (das so genannte "Gutscheinsystem"). 
 
Der Wert des Gutscheins beträgt 20 % der Anschaffungskosten für alle notwendigen Lernmittel. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind die Gegenstände, die auch außerhalb des Unterrichts genutzt 
werden können oder unter den Begriff "Gegenstände geringen Werts" fallen. 
Hierzu gehören insbesondere: Geodreieck, Zirkel, Lineal, Schere, Blöcke (Zeichen-,Schreib- bzw. Klas-
senarbeitsblöcke u.ä.), Hefte, Ordner, Schreib- und Malgeräte, also auch Blei- und Buntstifte und der 
Farbkasten. Für diese Anschaffungen müssen daher die Eltern vollständig aufkommen. 
 
Arbeitshefte, Workbooks, Cahiers usw. stehen auf der Bücherliste. Schüler/innen mit dem Gutschein-
system erhalten 20 % der Anschaffungskosten. Schüler/innen, die das Leihsystem gewählt haben, 
können diese verbilligt für 5 € über die Schule erwerben. Eltern, die dies nicht wünschen, erhalten das 
Übungsheft leihweise zur Verfügung. Dieses Heft darf dann aber nicht beschrieben werden und muss 
am Ende des Schuljahres zurückgegeben werden. 
Taschenrechner werden zum Kauf angeboten oder leihweise von der Schule zur Verfügung gestellt. 
 
Aufgrund dieser Regelungen müssen sich Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler vor Schuljahresbeginn 
bzw. bei der Neuanmeldung entscheiden, ob sie das Leihsystem oder das Eigentum an den Büchern 
mit finanzieller Beteiligung der Stadt (Gutscheinsystem) wählen. 
Diese Entscheidung kann für jedes Schuljahr neu getroffen werden. Wird ein Wechsel des Systems 
von Seiten der Eltern gewünscht, ist hierfür ein entsprechendes Formular im Sekretariat erhältlich. 
 
Abgabefrist dieses Formulars für jedes folgende Schuljahr ist der 30. April. 
 
Ein Vermischen beider Systeme ist aus verwaltungstechnischen und schulorganisatorischen Gründen 
nicht möglich. 
 
Allerdings können bei einem späteren Wechsel vom Leih- zum Gutscheinsystem die von der Schule 
ausgeliehenen Bücher so lange weiterbenützt werden, wie sie im Unterricht benötigt werden. 
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2) Verfahrensweise beim Leihsystem: 

 
2.1 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums: 

 

Schüler und Schülerinnen erhalten die Bücher laut Bücherliste der jeweiligen Klassenstufe unentgeld- 
lich leihweise zur Verfügung gestellt. Die Eltern verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass die  
Bücher sorgfältig behandelt und in einen geeigneten Schutzumschlag gebunden werden. 
 
 
3) Verfahrensweise beim Gutscheinsystem: 

 

3.1 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums: 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten in den letzten Schultagen vor den Sommerferien oder zusam-
men mit dem Zeugnis einen Büchergutschein auf farbigem Papier mit den für das kommende Schul-
jahr zu beschaffenden Büchern. 
 
Auf diesem Gutschein streichen Sie alle Bücher durch, die Sie nicht neu erwerben wollen, weil sie z.B. 
von Geschwistern, Freunden oder Bekannten übernommen werden können oder weil Sie die Bücher 
gebraucht gekauft haben bzw. noch gebraucht kaufen werden. 
 
Dann können die Gutscheine (mit Dienstsiegel der jeweiligen Schule)von Ihnen beim Kauf der Schul-
bücher in einem Geislinger Fachgeschäft Ihrer Wahl abgegeben werden. 
 
Der Verkäufer ermittelt nach der Aushändigung der Schulbücher deren Gesamtpreis. Dieser Gesamt-
preis ist zu 80 % von Ihnen zu bezahlen, der andere Teil der Kosten wird von der Stadt Geislingen 
direkt an das Fachgeschäft erstattet.  
 
 
 
 
4) Besonderer Hinweis für die Eltern und Sorgeberechtigten der zukünftigen Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufe 5: 
 
Die Erklärung über die Wahl des Leih- oder Gutscheinsystems ist bei der Anmeldung der Schülerin/des 
Schülers in der betreffenden Schule auszufüllen. 
Die Eltern der neu in eine Schule aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler müssen sich also  
bereits bei der Anmeldung entweder für das Leih- oder das Gutscheinsystem entscheiden. 
 
Aus diesem Schreiben kann nicht abgeleitet werden, dass Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter in die betreffen-
de Schule aufgenommen oder in die nächsthöhere Klasse versetzt wird. 
 
Sofern Schülerinnen und Schüler eine Klasse wiederholen oder zu Beginn des neuen Schuljahres die 
Schule verlassen (z.B. Übergang auf eine andere Schule oder endgültiges Ausscheiden), sind die Schü-
lerinnen und Schüler bzw. Eltern verpflichtet, ausgeliehene Bücher oder erhaltene Gutscheine wieder 
zurückzugeben. 
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